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Bestimmte Leistungen
ab 2024 auch in der
Videosprechstunde
abrechenbar

EBM

Der Text gibt den Sachstand zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder.
Über ggf. weitere Neuigkeiten zum
Thema wird an anderer Stelle
informiert.

Weitere Informationen
KBV-PraxisNachricht

Ärzte und Psychotherapeuten können Leistungen, die bei der Verordnung

von medizinischer Rehabilitation oder häuslicher Krankenpflege vergütet

werden, ab 1. Januar auch in der Videosprechstunde abrechnen. 

Außerdem erhalten die Leistungserbringer die Portokosten erstattet, wenn sie dem

Patienten die jeweilige Verordnung per Post zusenden. Der Bewertungsausschuss hat

den EBM entsprechend angepasst. Mehrere Gebührenordnungspositionen (GOP) sind

damit ab dem neuen Jahr auch in einer Videosprechstunde berechnungsfähig.

Diese GOP sind ab 2024 abrechnungsfähig:

Folgende Leistungen sind ab 1. Januar 2024 auch in Behandlungsfällen

abrechnungsfähig, in denen der Arzt-Patienten-Kontakt in einer Videosprechstunde

stattfindet:

•    GOP 01420 für die Prüfung der Notwendigkeit und Koordination der häuslichen

Krankenpflege (94 Punkte; ab Januar 11,22 Euro)

•    GOP 01424 für die Folgeverordnung von Behandlungsmaßnahmen zur

psychiatrischen häuslichen Krankenpflege (154 Punkte; ab Januar 18,38 Euro)

•    GOP 01611 für die Verordnung von medizinischer Rehabilitation (315 Punkte; ab

Januar 37,59 Euro)

•    GOP 01613 als Zuschlag zur GOP 01611 bei der Beantragung einer geriatrischen

Rehabilitation (75 Punkte; ab Januar 8,95 Euro).

Hinweis: Die GOP 01613 ist berechnungsfähig, wenn mindestens zwei Funktionstests

(gemäß Rehabilitations-Richtlinie) durchgeführt werden. In der Regel ist allerdings bei

der Testanwendung ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt erforderlich, um den

Zuschlag abrechnen zu können.

Hintergrund ist, dass seit Frühjahr dieses Jahres Ärzte und Psychotherapeuten in der

Videosprechstunde Heilmittel, (psychiatrische) häusliche Krankenpflege oder eine

medizinische Rehabilitation verordnen dürfen.

Voraussetzung ist, dass der Patient der Praxis aus der bereits laufenden Behandlung

ausreichend bekannt ist. Bei Heilmitteln und (psychiatrischer) häuslicher

Krankenpflege darf es sich zudem nur um Folgeverordnungen handeln; in

Ausnahmefällen ist hier auch eine Verordnung nach telefonischer Konsultation

möglich.

Portopauschale wird erweitert

Ärzte und Psychotherapeuten können die GOP 40128 ebenfalls ab Januar 2024

https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/aktuelles/praxis-news
https://www.kbv.de/html/1150_66950.php


abrechnen, wenn sie in der Videosprechstunde eine Verordnung auf Muster 12, 13

oder 61 ausstellen und dem Patienten zusenden.
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